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Arbeitskreis Petitionen

Der Arbeitskreis Petitionen der SPD-Landtagsfraktion besteht aus 
fünf Mitgliedern. 

Vorsitzender des 
Arbeitskreises ist 
Ernst-Ewald Roth.

Ansprechpartnerin für den AK Petitionen ist Lena Kreutzmann, 
Parlamentsreferat III, Tel.: (0611) 350-514,
l.kreutzmann@ltg.hessen.de
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Petitionen
Demokratie beleben!

Timon Gremmels

Regine Müller Lothar Quanz Marius Weiß

Ernst-Ewald Roth

Wie läuft das Verfahren?

Ihre Eingabe

Eingang beim Hessischen Landtag

Die Landtagskanzlei 
bittet die Landes-
regierung um 
Stellungnahme

Zuständiges
Ministerium

Beratung im
Petitionsausschuss

Gegebenenfalls 
weitere Sach-
aufklärung, evtl. 
Ortstermin	
	

Beschlussvorschlag 
an das Plenum

Beschlussfassung im Plenum
des Hessischen Landtags

Ausführung des Plenarbeschlusses
Bescheid an Einsender



Das Petitionsrecht wird 
häufig in der Öffentlichkeit 
unterschätzt. Dabei gibt 
es Ihnen die direkte Mög-
lichkeit, Ihr persönliches 
Anliegen dem Parlament 
vorzutragen. Oft finden 

Das Petitionsrecht, ein Recht für jedermann!

sich Lösungen, weil man 
über die Petition alle erfor-
derlichen Behörden und 
Unterlagen zusammenbe-
kommt. Wir halten das Pe-
titionsrecht deshalb immer 
hoch, nutzen Sie also Ihre 

Möglichkeiten. Wir wollen 
Sie im Petitionsausschuss 
bei der Lösung konkreter 
Probleme unterstützen. 
Wenn Sie sich durch staat-
liche Stellen ungerecht 
behandelt fühlen, können 
Sie sich jederzeit an uns 
oder den Ausschuss selbst 

wenden. Wir möchten der 
Anwalt der Menschen sein. 
Mit dieser Broschüre wol-
len wir Ihnen einen Über-
blick über unsere Arbeit, 
das Petitionsverfahren und 
die Möglichkeit der Wahr-
nehmung des Petitions-
rechts verschaffen. 

Wie und zu welchen Sachverhalten kann ich eine 
Petition einreichen?

Jeder muss das in der Verfassung verankerte Petitions-
recht unproblematisch in Anspruch nehmen können. 
Deshalb sind für das Einreichen einer Petition keine 
Formvorschriften zu beachten. Inhaltlich muss sich das 
Anliegen auf eine Verwaltungsentscheidung oder eine 
konkrete Gesetzeslücke beziehen und eine konkrete 
Sachbitte enthalten. Von der parlamentarischen Prü-
fung ausgeschlossen sind grundsätzlich Gerichtsurteile, 
die Gewaltenteilung sieht die Unabhängigkeit der Ge-
richte vor. Auch privatrechtliche Streitigkeiten werden 
nicht vom Ausschuss behandelt, hier muss der ordent-
liche Rechtsweg beschritten werden. Nicht bearbeitet 
werden anonyme Petitionen; die Eingaben müssen 
daher immer Namen und Adresse des Einsenders ent-
halten und von diesem auch unterschrieben sein.

Eingereicht wird die Petition im Hessischen Landtag: 

Hessischer Landtag
Petitionsausschuss
Schlossplatz 1-3
65183 Wiesbaden

Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktionsvorsitzender

Was ist eine Petition?

Sowohl das Grundgesetz als auch die Hessische Ver-
fassung geben den Menschen das Recht, sich durch 
das Einreichen einer Petition gegen Ungerechtigkei-
ten, Benachteiligungen oder ungleiche Behandlungen 
durch staatliche Stellen zu wehren, indem man eine 
Beschwerde, Anregung oder Bitte an das zuständige 
Parlament richtet:

„Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwer-
den an die zuständigen Stellen und an die Volksvertre-
tung zu wenden.“ (Art. 17 GG)

„Jedermann hat das Recht, allein oder gemeinsam mit 
anderen, Anträge oder Beschwerden an die zuständige 
Behörde oder an die Volksvertretung zu richten.“ 
(Art. 16 Hessische Verfassung)

Wer kann eine Petition einreichen?

Das Recht zur Einreichung einer Petition steht jeder-
mann zu:

•	 Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen
•	 deutschen Bürgerinnen und Bürgern genauso wie 
	 Ausländerinnen und Ausländern
•	 Inhaftierten, Geschäftsunfähigen, Illegalen
• 	gesellschaftlichen Gruppen wie Bürgerinitiativen 
	 oder Vereine
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Wie steht die SPD zum Petitionsrecht?

Jeder Mensch hat das Recht, sich mit einer Petition an 
seine Volksvertreter zu wenden. Dieses Instrument ist 
elementar wichtig für unsere Demokratie. Die SPD-Land-
tagsfraktion setzt sich dafür ein, das Petitionsverfahren 
weiter zu vereinfachen. Als einen ersten Schritt werden 
wir eine Initiative ergreifen, damit Petitionen bald auch 
auf elektronischem Wege eingereicht werden können.


